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6.l,,5acrarnentorun'l
sanctitatis tutela"

Motu proprio mit der Bekanntgabe von Vorschriften be-

züglich schwerer Straftaten, die der Glaubenskongrega-

tion vorbehalten sind:

Der Schutz der Heiligkeit der Sakramente, insbesondere

der allerheiligsten Eucharistie und der Buße, sowie die
Einhaltung des sechsten Gebotes des Dekalogs durch

die zur Nachfolge des Herrn Berufenen, erfordern, dass

die Kirche um des Heiles der Seelen willen,,,das in der
Kirche immer das oberste Gesetz sein muss" (ClC can

1752), aus ihrer pastoralen Sorge heraus selbst ein-

schreitet, um den Gefahren eines Verstoßes dagegen

vorzubeugen. Schon die Sorge meiner Vorgänger galt
in entsprechenden Apostolischen Konstitutionen der
Heiligkeit der Sakramente, insbesondere der Heiligkeit

des Bußsakramentes; das trifft auf die Konstitution Sa-

cramentum Poenitentiae Papst Benedikts XlV. vom i. Juni

1741 gleichfalls zu. Und auch die Canones des Codex

des kanonischen Rechts von I917 mit ihren Quellen, in

denen kirchenrechtliche Strafbestimmungen gegen

diese Art von Straftaten festgelegt worden waren, ver-

folgten denselben Zweck.

In jüngerer Zeit hat die Heilige Kongregation des Heili-
gen Offiziums zum Schutz vor diesen und damit zusam-

menhängenden Straftaten durch die allen Patriarchen,

Erzbischöfen, Bischöfen und anderen Ortsbischöfen -

auch des orientalischen Ritus - am 16. März 1962zuge-

sandte Instruktion Crimen sollicitationis als Vorgehens-
weise in diesen Straffällen festgelegt, dass in diesen Fäl-

len ausschließlich ihr die richterliche Zuständigkeit so-

wohl für den Verwaltungsweg als auch für den Prozess-

weg übertragen ist. Es ist festzuhalten, dass diese ln-

struktion Gesetzeskraft hatte, da der Papst nach can

247 ,1 des Codex des kanonischen Rechtes von i 91 7 der

Kongregation des Heiligen Offiziums vorstand und die

Instruktion in seinem Auftrag herauskam, der damalige

Kardinal fungierte nur als Sekretär.

Papst PaulVl. seligen Angedenkens bestätigte die rich-

terliche und administrative Zuständigkeit in den Prozes-

sen,,gemäß den verbesserten und bewährten Vorschrif-

ten" durch die Apostolische Konstitution über die Rö-

mische Kurie Regimini Ecclesiae Universae, die am i 5.

August 1967 veröffentlicht wurde. Schließlich habe ich

Kraft meiner Autorität in der Apostolischen Konstitu-

tion Pastor bonus vom 28. Juni 1 988 ausdrücklich fest-

gestellt:,,Straftaten gegen den Glauben sowie schwere

gegen die Sittlichkeit oder bei der Feier der Sakramente

89 Gemäß CIC can. 1720 sind dem Beschuldigten die Anklage und

Beweise bekannt zu geben und ihm die l\.4öglichkeit zur Vertei-

digung einzuräumen, außer er versäumt unentschuldigt die

Ladungstermine. Die Beweise und Begründungen sind mit

2 Beisitzern sorgfältig abzuwägen, um ein Strafdekret zu erlas-

sen, sofern die Straftat sicher feststeht und die Strafklage noch

nicht veriährt ist.
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begangene Straftaten, die ihr gemeldet worden sind,

untersucht [die Glaubenskongregation] und, wenn es

sich als notwendig erweist, erklärt und verhängt sie die

Kirchenstrafen nach den Vorschriften des allgemeinen

und des Partikularrechtes."

Damit habe ich ein weiteres Maldie gerichtliche Zustän-

digkeit der Kongregation für die Glaubenslehre als ei-

nes Apostolischen Gerichtshofes bestätigt und festge-

legt. Nachdem ich die Verfahrensordnung für die Lehr-

überprüfung approbiert hatte, war es notwendig, die

,,schweren Straftaten, die gegen die Sittlichkeit und bei

der Feier der Sakramente begangen werden und für
welche ausschließlich die Glaubenskongregation zu-

ständig bleibt'i und die besonderen Vorschriften für die

Strafverfa h ren ,,zu r Erklä ru ng bezieh u ngsweise Verhä n-

gung von Kirchenstrafen" deutlicher zu definieren.

Mit diesem vorliegenden Motu proprio führe ich das

nun aus und verkünde damit die Vorschriften bezüglich

schwerer Straftaten, die der Glaubenskongregation vor-

behalten sind; sie teilen sich in zwei Teile, der erste ent-
hält die inhaltlichen Vorschriften (Normae substantia-
les), der zweite Teil die Vorschriften für die Strafverfah-

ren (Normae processuales). lch vertraue sie allen an, die

sie angehen, damit sie diese eifrig und treu befolgen.

Die Normen erhalten am Tag ihrer Bekanntgabe Geset-

zeskraft. Gegenteilige Verfügungen, auch wenn sie ei-

gens zu erwähnen wären, stehen dem nicht entgegen.

Gegeben zu Rom bei Sankt Peter, am 30. April,Tag des

Heiligen Papstes PiusV., im Jahr 2001, im 23. Jahr mei-

nes Pontifikats.

+ Johannes Paulus PP. ll

6.2 ,,Normae de gravioribus delictis"

Brief an die Bischöfe der ganzen katholischen Kirche

und an andere Bischöfe und Hierarchen, die es angeht,

über die der Glaubenskongregation vorbehaltenen
schweren Straftaten:

Zur Ausführung des Kirchengesetzes, das in Artikel 52

der Apostolischen Konstitution über die Römische Ku-

rie besagt: ,,Straftaten gegen den Glauben sowie

schwere gegen die Sittlichkeit oder bei der Feier der Sa-

kramente begangene Straftaten, die ihr gemeldet wor-

den sind, untersucht (die Glaubenskongregation) und,

wenn es sich als notwendig erweist, erklärt und ver-

hängt sie die Kirchenstrafen nach den Vorschriften des

allgemeinen und des Partikularrechtes", war es notwen-
dig, zuerst die Vorgehensweise bei Straftaten gegen

den Glauben festzulegen. Dies geschah durch die in der

Agendi ratio in doctrinarum examine (Ordnung für die

Lehrüberprüfung) von Papst Johannes Paul ll. in Kraft

gesetzten und bestätigten Vorschriften, wobei gleich-

zeitig gesondert die Artikel 28 und 29 gebilligt wurden.

Ungefähr gleichzeitig beschäftigte sich die Glaubens-

kongregation mittels einer dazu eingerichteten Kom-

mission eingehend mit den strafrechtlichen Canones

sowohl des CIC wie des CCEO, um die schweren Strafta-

ten gegen die Sittlichkeit und bei der Feier der Sakra-

mente festzulegen, und auch um Vorschriften für be-

sondere Strafuerfahren sowie zur Erklärung und Verhän-

gung von Kirchenstrafen zu beschließen, weil die bis

dahin geltende, von der Heiligen Kongregation des Hei-

ligen Offiziums am 16. März 1962 herausgegebene ln-

struktion Crimen sollicitationis anhand der inzwischen

neu veröffentlichten kirchlichen Gesetzbücher über-
orüft werden musste.

Nach sorgfältigen Erwägungen und entsprechenden

Beratungen gelangte die Arbeit der Kommission

schließlich zum Abschluss. Die Mitglieder der Glau-

benskongregation prüften sie ebenfalls sehr genau

und unterwarfen die Beschlüsse über die Abgrenzung

schwerer Straftaten und über die Vorgehensweise, um

zur Erklärung und Verhängung von Strafen zu gelan-

gen, dem Papst, wobei die ausschließliche Zuständig-

keit der Kongregation als Apostolischer Gerichtshof un-

angetastet blieb.

Die gesamten Vorschriften sind vom Papst durch das

Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela appro-

biert, bestätigt und verkündet worden. Die der Glau-

benskongregation vorbehaltenen schweren Straftaten,

die bei der Feier der Sakramente oder gegen die Sitt-

lichkeit begangen werden, sind:

Straftaten gegen die Heiligkeit des hochheiligen eucha-

ristischen Opfers und Sakramentes, nämlich:

I wenn jemand die eucharistischen Gestalten in sakri-

legischer Absicht entwendet oder zurückbehält, oder

sie wegwirft;
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I wenn jemand ohne Priesterweihe das eucharistische

Opfer liturgisch zu feiern versucht oder die Feier des

eucharistischen Opfers vortäuscht;

I die verbotene Konzelebration der Eucharistie zusam-

men mit Amtsträgern kirchlicher Gemeinschaften,

die keine apostolische Sukzession haben und die sakra-

mentale Würde der Priesterweihe nicht anerkennen;

I die Konsekration der einen der beiden Gestalten

ohne die andere in sakrilegischer Absicht bei der Eu-

charistiefeier oder auch beider Gestalten außerhalb

der Eucharistiefeier;

Straftaten gegen die Heiligkeit des Bußsakramentes,

nämlich:

I die Absolution des Mittäters bei einer Sünde gegen

das sechste Gebot des Dekalogs;

I das Verführen eines anderen zu einer 5ünde gegen

das sechste Gebot des Dekalogs bei der Spendung

des Bußsakramentes oder bei Gelegenheit oder un-

ter dem Vorwand der Beichte, wenn dies zur Sünde

mit dem Beichtvater führt;
I die direkte Verletzung des Beichtgeheimnisses;

Straftat gegen die Sittlichkeit, nämlich:

I die von einem Kleriker begangene Straftat gegen das

sechste Gebot des Dekalogs mit einem noch nicht
1 8jährigen minderjährigen Menschen.

Nur diese oben namentlich aufgezählten Straftaten sind

der Glaubenskongregation als Apostolischem Gerichts-

hof vorbehalten. Wenn ein Bischof oder Hierarch eine

vage Kenntniseo von einer derartigen Straftat hat, muss

er sie nach abgeschlossener Voruntersuchung an die

Glaubenskongregation weitermelden, die, wenn sie

nicht wegen besonderer Umstände den Fall an sich zieht,

durch Weitergabe der entsprechenden Vorschriften dem

Bischof beziehungsweise Hierarchen gebietet, durch sein

je eigenes Gericht das weitere Verfahren führen zu lassen;

das Recht zur Berufung gegen das Urteil ersten Grades,

sowohl auf Seiten des Angeklagten und seines Verteidi-
gers als auch auf Seiten des Kirchenanwalts, besteht al-

lein beim Obersten Gericht dieser Kongregation.

Zu beachten ist, dass die Verjährungsfrist für eine Straf-

klage gegen Strafhandlungen, die der Glaubenskongre-
gation vorbehalten sind, zehn Jahre beträgt.e1 Die Ver-
jährung läuft nach dem allgemeinen Recht ab;aber bei

einer von einem Priester begangenen Straftat an einer

minderjährigen Person beginnt die Verjährung erst mit
dem Tag, an dem die Person das 1 8. Lebensjahr vollen-
det hat.

An den beiden Bischöfen eingerichteten Gerichtshöfen

dürfen für diese Strafverfahren nur Priester die Amter
des Richters, des Kirchenanwaltes, des Notars und des

Strafverteidigers gültig wahrnehmen.n' Sobald der Fall

vor Gericht wie auch immer beendet ist, sind die gesam-

ten Akten des Verfahrens möglichst rasch von Amts we-
gen an die Glaubenskongregation zu übermitteln. Alle

Gerichte der Lateinischen Kirche und der Katholischen

Ostkirchen sind verpflichtet, die Rechtsvorschriften zu

den Straftaten und Strafen sowie zum Strafverfahren je-

des der beiden Kirchengesetzbücher einzuhalten zu-

sammen mit den besonderen Vorschriften, die von der

Glaubenskongregation für den Einzelfall herausgege-

ben und vollständig zur Durchführung gebracht wer-
den müssen. Prozesse dieser Art unterliegen der päpst-

lichen Geheimhaltung.

Durch diesen Briel der im Auftrag des Papstes an alle

Bischöfe der katholischen Kirche, an die Höheren Obe-

ren der Priesterorden päpstlichen Rechts und der Pries-

tergesellschaften apostolischen Lebens päpstlichen
Rechtes und an andere Bischöfe und Hierarchen, die er

angeht, gesandt wurde, sollen nicht nur schwere Straf-

taten generell vermieden werden. Er bezweckt darÜber

hinaus, dass Bischöfe und Hierarchen wachsame Seel-

sorge betreiben, um vor allem für die Heiligkeit der
Priester und der Gläubigen Sorge zu tragen, auch mit
Hilfe notwendiger Strafen.

Rom, am Sitz der Glaubenskongregation, am 18. Mai 2001.

+ joseph Kardinal Ratzinger (Präfekt)

+ Tarcisio Bertone S.D.B. (Sekretäd

90 ,,notitiam saltem verisimilem hebeat" -,,eine wenigstens wahr-

scheinliche Kenntnis".

91 Anm.: Die Glaubenskongregation erhielt von Papst -lohannes

Paul ll. am 7. November 2002 die Sondervollmacht, auf Grund

eines begründeten Ansuchens einzelner Bischöfe die festge-

legte Verjährung auch aufzuheben.

92 Anm.: Die Glaubenskongregation kann aufgrund einer Sonder-

vollmacht von Papst Johannes Paul ll" am 27. Februar 2003

vom Erfordernis der Priesterweihe disDensieren.
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